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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung 
 
1.1. Produktidentifikator 
 Handelsname und/oder Code: Hydroprotect 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  
 abgeraten wird. 
 
 Verwendung des Stoffes / des Gemisches :  Hydrophobierungsmittel 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
 Hersteller/Lieferant:  SIO Farben GmbH 
 Straße/Postfach: Alexander-Fleming-Straße 1 
 Nationales Kennzeichen/Postleitzahl/Ort:  D 65819 Viernheim 
 Telefon: +49 6204 91590-00 
 Telefax: +49 6204 91590-99 
 E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist: 
 info@sio-farben.com 
 Kontaktstelle für technische Informationen: Dr. Herbert Holzer 
 
1.4. Notfall-Telefonnummer:  
 Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Telefon: +49 6131-19240 
 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
 Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 
 Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentzündung) durch die entfettende 
 Wirkung des Lösungsmittels entstehen. Wirkt narkotisierend. 
 
2.2. Kennzeichnungselemente 
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
 Gefahrenpiktogramme: 
 

     
 Signalwort:  Gefahr 
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 Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
 Kohlenwasserstoffe C9 - C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten 
 
 Gefahrenhinweise: 
 H226  Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 H336  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
 EUH066  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
  
 Sicherheitshinweise 
 P210  Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
 P261  Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
 P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 P303+P361+P353  BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 
   Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
 P301+ P331+P310 BEI VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen. 
   Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar. 
 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1. Stoffe 
 nicht zutreffend 
 
3.2. Chemische Charakterisierung: Stoffe 
 CAS-Nr.: -,  EG-Nummer: 919-857-5 
 Kohlenwasserstoffe C9 - C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten 
 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 Allgemeine Hinweise: 
 Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
 Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung. 
 Nach Einatmen: 
 Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung.  Beatmung mit Beatmungsbeutel oder  
 Beatmungsgerät. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
 Nach Hautkontakt: 
 Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach längerem Hautkontakt Hautentfettung  
 möglich, Hautschutzcreme nach längerem Hautkontakt  verwenden. Bei andauernder Hautreizung Arzt  
 aufsuchen. 
 
 Nach Augenkontakt: 
 Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
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 Beschwerden Arzt konsultieren. Unverletztes Auge schützen. 
 Nach Verschlucken: 
 Mund ausspülen und Wasser nachtrinken. 
 KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe hinzuziehen. 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 Gefahren: Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, 
 was zur chemischen Pneunomie oder zur Erstickung führen kann. 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel: 
 Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. 
 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 
 
5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
 Entzündliche Gase/Dämpfe 
 Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) 
 Kohlenwasserstoffe 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 Weitere Angaben 
 Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser 
 müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Wenn ohne Risiko möglich, 
 Behältnisse aus dem Gefahrenbereich entfernen. 
 

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren 
 Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
 Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 Alle Zündquellen fernhalten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. 
 Dampf nicht einatmen. 
 Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
 Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
 Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
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 Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. 
 Von der Wasseroberfläche entfernen (z.B. abskimmen, absaugen). 
 Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen. 
 In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 
 Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
 Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
 Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
 Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). 
 Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten. 
 Aerosolbildung vermeiden. 
 Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 Verschütten oder Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden. 
 Lösungsmittelbeständige Geräte verwenden. 
 Behälter dicht geschlossen halten. 
 Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
 Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
 Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 
 Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden. 
 Explosionsgefahr beim Eindringen der Flüssigkeit in die Kanalisation. 
 Eine Notkühlung ist für den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen. 
 Atemschutzgeräte bereithalten. 
 Bei der Verarbeitung werden leicht flüchtige, entzündliche Bestandteile freigesetzt. 
 Verwendung nur im explosionsgeschützten Bereich. 
 Nur im Freien oder in explosionsgeschützten Räumen handhaben. 
 Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe. 
 Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen. 
 Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Lagerung: 
 Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
 Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen. 
 Bodenwanne ohne Abfluß vorsehen. 
 Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. 
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 Zusammenlagerungshinweise: 
 Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern. 
 Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 
 Vorschriften zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten. 
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
 In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
 Nur im Freien oder in explosionsgeschützten Räumen lagern. 
 Lagerklasse: LGK 3 (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern) 
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündlich 
 
7.3. Spezifische Endverwendungszwecke 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
 RCP-Gruppe: C9-C15 Aliphaten 
 AGW = 600 mg/m³ 
 DNEL-Werte 
 Oral DNEL long-term exposure - systemic effects  300 mg/kg bw/d (Verbraucher) 
 Dermal DNEL long-term exposure - systemic effects 300 mg/kg bw/d (Verbraucher) 
   300 mg/kg bw/d (Arbeitnehmner)
 Inhalativ DNEL long-term exposure - systemic effects 900 mg/m³ (Verbraucher) 
   1500 mg/m³ (Arbeitnehmer) 
 Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Persönliche Schutzausrüstung: 
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
 Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
 Vor Arbeitsbeginn lösemittelbeständige Hautschutzpräparate verwenden. 
 Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.  
 Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung. 
  
 Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Kombinationsfilter A-P2, Kennfarbe braun-weiß 
 Handschutz: 
 Handschuhe - Lösemittelbeständig 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 
Zubereitung sein. 

 Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
 Degradation. 
 Handschuhmaterial: 
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Handschuhe aus Fluorkautschuk (Viton) - FKM 
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Permeationszeit / Durchbruchszeit: ≥ 8 Stunden (DIN EN 374) 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten 
Augenschutz: Schutzbrille 

  
 Körperschutz:  
 lösemittelbeständige Schutzkleidung. 

Antistatische Schutzkleidung 
Körperschutzmittel sind in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auszuwählen. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
 Allgemeine Angaben 
 Aussehen: 
 Form: flüssig 
 Farbe: farblos 
 Geruch: benzinartig 
 Geruchsschwelle: nicht bestimmt 
 pH-Wert: nicht anwendbar 
 Zustandsänderung 
 Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ˂-50 °C 
 Siedepunkt/Siedebereich: 149 - 213 °C 
 Flammpunkt: 40 - 46 °C 
 Entzündlichkeit (fest, gasförmig): nicht anwendbar 
 Zündtemperatur: 240 °C 
 Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
 Selbstentzündlichkeit: Das Produkt/der Stoff ist nicht selbstentzündlich. 
 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die 

 Bildung explosionsgefährlicher/zündfähiger Dampf-
Luftgemische möglich. 

 Explosionsgrenzen: 
 untere: 0,6 Vol % 
 obere: 6,0 Vol % 
 Brandfördernde Eigenschaften keine 
 Dampfdruck bei 20 °C: 3 hPa 
 Dichte bei 20 °C: 0,769 – 0,790 g/cm³ 
 Schüttdichte nicht anwendbar 
 Relative Dichte 0,77 – 0,79 
 Dampfdichte (Luft =1) 4,8 
 Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt 
 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
 Wasser: nicht bzw. wenig mischbar 
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 Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): 5,0 – 6,7 log POW 
 Viskosität: 
 dynamisch: nicht bestimmt 
 kinematisch bei 25 °C: 1,14 mm²/s 
 
9.2. Sonstige Angaben 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1. Reaktivität:  
 Siehe 10.3 
 
10.2. Chemische Stabilität 
 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 Bildung zündfähiger Dampf-Luft-Gemische möglich. 
 Ungereinigte Leergebinde können Produktgase enthalten, die mit Luft explosible Gemische bilden. 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
 Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) 
 Kohlenwasserstoffe 
 

 
ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie 
 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 Akute Toxizität: 
 Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
 Oral LD50 > 15000 mg/kg (Ratte) 
 Dermal LD50 > 3160 mg/kg (Kaninchen) 
 Inhalativ LD50 > 4951 mg/m³ (Ratte) 
 Primäre Reizwirkung: 
 an der Haut: 

Länger anhaltender oder wiederholter Hautkontakt kann zu Hautentfettung und in Folge zu 
Hautreizungen führen. 

 am Auge: Kurzzeitige, reversible Reizwirkung. 
 Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
 Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
 Dämpfe wirken betäubend. 
 Einatmen konzentrierter Dämpfe kann zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel, 
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 etc. führen. 
 Asp. Tox. 1 
 Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung) 
 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt. 
 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität 
 Aquatische Toxizität: 
 LL50/48h > 1000 mg/L (Wasserfloh (Daphnia magna)) 
 LL50/96h > 1000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) (Goldforelle (Oncorhynchus 
   aguabonita) OECD 203) 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.4. Mobilität im Boden 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 Weitere ökologische Hinweise: 
 Allgemeine Hinweise: 
 Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
 gelangen lassen. 
 Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefährdend 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 PBT: Nicht anwendbar. 
 vPvB: Nicht anwendbar. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung: 
 Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
 Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung in den Mitgliedsstaaten der EU vor. In 
 Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz (KrW-/AbfG) das 
 Verwertungsgebot festgeschrieben. "Abfälle zur Verwertung" und "Abfälle zur Beseitigung" sind zu 
 unterscheiden. 

Besonderheiten sind in den Bundesländern geregelt. 
 Abfallschlüsselnummer: 
 Die Abfallschlüsselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhängig vom Abfallerzeuger 
 und kann dadurch für ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlüsselnummer ist daher von jedem 
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 Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln. 
 Europäischer Abfallkatalog: 
 Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozessspezifisch 
 durchzuführen. 
 Ungereinigte Verpackungen: 
 Empfehlung: 
 Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung 
 einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
 Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
 

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 
14.1 UN-Nummer 
 ADR, IMDG, IATA UN3295 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 ADR UN3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 
  (Kohlenwasserstoffe C9 - C11, n-Alkane, Isoalkane,  
  Cyclene, <2% Aromaten) 
 IMDG, IATA H Y D R O C A R B O N S , L I Q U I D , N . O . S . 
  (Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
   <2% aromatics) 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 
 ADR 
 Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe 
 Gefahrzettel 3 
 
 IMDG, IATA 
 Class 3 Flammable liquids. 
 Label 3 
 
14.4 Verpackungsgruppe 
 ADR, IMGD, IATA III 
 
14.5 Umweltgefahren:  
 Marine pollutant: NEIN 
  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 
 Verwender: Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe 
 Kemler-Zahl: 30 
 EMS-Nummer: F-E,S-D 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 
 MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
 IBC-Code Nicht anwendbar. 
 Transport/weitere Angaben: Postversand nicht oder nur eingeschränkt möglich. 
  Postsonderbestimmungen beachten. 
 ADR  
 Freigestellte Mengen (EQ): El 
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 Begrenzte Menge (LQ): 5L 
 Beförderungskategorie 3 
 Tunnelbeschränkungscode D/E 
 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
 Stoff oder das Gemisch 
 Nationale Vorschriften: 
 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
 Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter nach §§ 4 und 5 
 MuSchRiV  beachten! Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 
 Jugendarbeitsschutzgesetz beachten. 
 Störfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten. 
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündlich 
 Technische Anleitung Luft: Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe 
 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefährdend. 
 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
 TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ 
 BGR 190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ 
 BGR 189 „Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung“ 
 BGR 180 „Umgang mit Lösemitteln“ 
 ZH 1/566 „Merkblatt für Explosionsschutz-Maßnahmen an Lösemittel-Reinigungsanlagen“ 
 BGR 195 „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“ 
 A 008 „Persönliche Schutzausrüstungen“ 
 BGI 503 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ 
 BGR 192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ 
 Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle. 
 BG-Merkblatt: 
 BGI 536 „Gefährliche chemische Stoffe“ 
 BGI 546 „Umgang mit Gefahrstoffen“ 
 BGI 564 „Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 
 BGI 621 „Lösemittel“ 
 BGI 623 „Umfüllen von Flüssigkeiten“ 
 BGI 660 „Allg. Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen“ 
  VOC (EU): 100% 
  VOC (CH): 100% 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:  
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen 
EU-Gesetzgebung. Diese Informationen geben Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des 
Produktes, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis. Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen 
verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen 
einzuholen. Da die spezifischen Verwendungsbedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des 
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Sicherheitsdatenblatt  

gemäß Anhang II der Verordnung (EG) 1907/2006 
 

Hydroprotect  
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Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen 
Rechtsvorschriften eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene 
Gefahreneinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften erforderlich sind. 
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